
Beurteilungskriterien im Unterrichtsgegenstand 
CHEMIE 

 
Die Note ergibt sich aus den schriftlichen Leistungen bei den Tests und der Mitarbeit. Zusätzlich besteht die 

Möglichkeit einer mündlichen Prüfung. 

 

Tests (vgl. §8 LBVO) 

Test sind schriftliche Überprüfungen (Einzelleistungen) über ein festgelegtes Stoffgebiet. 

Es werden üblicherweise zwei Tests pro Semester abgehalten.  

 

Mitarbeit (vgl. §4 LBVO) 

Die Mitarbeit umfasst den Gesamtbereich der Unterrichtsarbeit und erfasst: 

• in die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche Leistungen (Mitschrift), praktische und 

graphische Leistungen (z.B. Recherchen, Erstellen und Präsentation von Stoffzusammenfassungen, 

Anfertigung von Protokollen, Vorbereitung und Vorführung von Experimenten, etc.), 

• Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages (Stundenwiederholungen) 

einschließlich der Bearbeitung von Hausübungen (z.B. Mitbringen von Anschauungsmaterial, 

Vorbereitung von Referaten, etc), 

• Leistungen bei der Erarbeitung neuer Lehrstoffe und Mitwirkung bei Projekten, 

• Leistungen im Zusammenhang mit der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen und anzuwenden.  

 

Bei der Mitarbeit werden Leistungen berücksichtigt, die der Schüler/die Schülerin in Alleinarbeit erbringt 

und Leistungen von Gruppen- oder Partnerarbeiten. 

 

Mündliche Prüfungen (vgl. §5 LBVO) 

 

Eine mündliche Prüfung kann mind. zwei Tage vorher von der Lehrperson angesetzt werden, wenn sie für 

eine sichere Leistungsbeurteilung benötigt wird. Die mündliche Prüfung muss in der Unterrichtszeit 

vorgenommen werden.  

Auf Wunsch des Schülers/der Schülerin kann einmal pro Semester eine mündliche Prüfung erfolgen. Die 

Anmeldung zur Prüfung hat so zeitgerecht zu erfolgen, dass die Durchführung der Prüfung möglich ist. 

Eine mündliche Prüfung wird zusätzlich zur Leistungsbeurteilung herangezogen und fließt in die 

Gesamtbeurteilung ein. 

 

Kontakt: 

Wir stehen gerne in unseren Sprechstunden sowie per E-Mail oder Webuntis zur Verfügung. Um unnötige 

Wartezeiten zu vermeiden, ersuchen wir um Voranmeldung zur Sprechstunde oder bei Bedarf um 

Vereinbarung eines individuellen Termins. 

 

ARGE Chemie 


